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Verpflichtung für die Benutzung von Computern 
an der Kantonsschule Rychenberg Winterthur 

(Fassung vom 09.01.2008) 

 

 
 Name: Vorname: 

 Klasse: Eintrittsjahr: 

 
 
verpflichtet sich, folgende Regeln - Gebote und Verbote - im Umgang mit 
Computern an der Kantonsschule Rychenberg einzuhalten: 
 
1. Gebote: Damit unser Schulnetz auch wirklich funktioniert bitten wir dich 

• keine Esswaren und Getränke im Umfeld der Computer zu konsumieren 

• private Aktivitäten zu beenden und deinen Computer freizugeben, wenn 
andere Schüler daran arbeiten müssen, denn:  
Arbeit hat Vorrang vor Unterhaltung 

• Audio-CDs und DVDs nur über Kopfhörer abzuspielen 

• im Umfeld von Computern jeglichen Lärm zu vermeiden. 

• die Geräte mit Sorgfalt zu behandeln 

•  

2. Verbote: Alle folgenden Aktivitäten sind verboten: 

• Passwörter weitergeben (Passwörter sind geheim!) 

• Video- und Audio-Streaming ab Internet zur Unterhaltung 

• alle Online- und nicht-installierten Computerspiele 

• surfen im Erotik- und im Gewaltbereich 

• alle Tätigkeiten, die übergeordnetem Recht widersprechen, 
(z.B. Herunterladen von urheberrechtlich geschützten Dateien, 
widerrechtliches Verhalten im Zusammenhang mit E-Mails). 

Wer gegen diese Benutzungsregeln verstösst, kann gemäss der Schulordnung 
bestraft werden. 

Zur Kontrolle kann die Arbeit an Computern durch Videokameras, 
Administrationssoftware und Logfiles überwacht werden. 

 

 

Datum: Unterschrift SchülerIn:___________________________ 

 

Datum: Unterschrift Eltern:___________________________ 
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